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Nachtrag zum Leitartikel «Der Fourier» (in der Mai-Ausgabe)

aus der Sicht unseres Verbandes

Wir bedauern sehr, dass Oberst i Gst Kurz in seinem Leitartikel über Stellung, Auf-
gaben und Grad des Fouriers den Fouriergehilfen nie erwähnt hat. Es wird von der

zunehmenden Kompliziertheit der Fourieraufgaben berichtet; von der Tatsache, dass

der Fourier der einzige Mitarbeiter des Einheitskommandanten ist, der zwar in dessen

Namen und letztlich auch in dessen Verantwortung handelt, aber von diesem nur in
den seltensten Fällen fachtechnische Anweisungen erhalten oder fachgemäss kontrolliert
werden kann; dass zum Beispiel dem Feldweibel für den inneren Dienst die übrigen
Unteroffiziere unterstellt sind, aber vom Fouriergehilfen ist kein Wort zu finden.

Wen wundert es, dass hellhörige Mitglieder darin ein Anzeichen zu sehen glauben für
eine allmähliche stillschweigende Abschaffung der heutigen Stellung des Fourier-
gehilfen? Der Zentralvorstand ist sich bewusst, dass diese Befürchtung nicht ganz
unbegründet ist.

Wir erlauben uns die Frage: Kann die Stellung der Fouriergehilfen nicht im Rahmen
einer Neuordnung aufgewertet werden?

Wir richten an unsere Mitglieder und Freunde den Aufruf, dem Zentralvorstand wich-
tige Hinweise und Anregungen mitzuteilen. Wir sind überzeugt, dass die Armee auf
uns Fouriergehilfen nicht verzichten kann und wir sind stolz darauf, dass wir mit
unseren Kenntnissen einen optimalen Dienst leisten können.

Zentralvorstand
Schweizerischer Fouriergehilfen

In eigener Sache

Berichtigung zum Artikel Motorfahrzeugbenützung anlässlich Demobilmachung (Mai-
ausgäbe Seite 184)

Am 6. Juni erreichte uns eine Berichtigung der Direktion des Armeemotorfahrzeug-
parks in Thun. Leider war dies zu spät, um in der Juninummer publiziert werden zu
können. Was ursprünglich stimmte (AOT, gültig ab 1.1.80) ist bereits korrigiert wor-
den mit Brief vom 8.1.80 und anlässlich der Rekognoszierungsrapporte mit der Truppe.

Demob Fahrzeuge - AOT Ziffer 235 f

Aus betriebstechnischen Gründen muss für die Demobilmachungsarbeiten am Samstag
der letzten Woche die bisherige Lösung — pro Einheit nur ein Fahrzeug (Lastw) —
beibehalten werden.

Im Einvernehmen mit der Kriegsmaterialverwaltung und der Direktion der Armee-
motorfahrzeugparks, wird die Ziffer 235 f der AOT (gültig ab 1.1.80) wie folgt geän-
dert:

nur selbständige Einheit 1 Pw (gl) (aus Dotation Truppe).
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